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 St. Veit an der Glan, 02. Februar 2026
Zahl: 03/031/004/2026
Teilbebauungsplan „Höfferer-Gründe Abänderung“

K U N D M A C H U N G

Die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan beabsichtigt gemäß § 48 i.V.m. §§ 50 und 51 des Kärntner  
Raumordnungsgesetzes 2021, K-ROG 2021, LGBl. Nr. 59/2021, idF LGBl. Nr. 47/2025, die Änderung 
des Teilbebauungsplanes

„Höfferer-Gründe“ 

in der geltenden Fassung, laut Verordnungsentwurf. 

Der Verordnungsentwurf einschließlich der Erläuterungen liegt im Bauamt der Stadtgemeinde St. Veit an 
der Glan, Zimmer 25, in der Zeit vom

03. Februar 2026 bis einschließlich 31. März 2026

während der Amtsstunden montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr zur allgemeinen Einsicht auf 
und wird im Internet auf der Homepage der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan www.stveit.com (Rubrik: 
Service/Elektronische Amtstafel) sowie im elektronischen Amtsblatt der Stadtgemeinde St. Veit an der 
Glan bereitgestellt. 

Jede Person ist berechtigt, innerhalb der Auflagenfrist eine Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

Die während der Frist schriftlich eingebrachten und begründeten Einwendungen sind vom Gemeinderat 
bei der Beratung über die Abänderung des Teilbebauungsplans in Erwägung zu ziehen. 

Der Bürgermeister:
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